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Brigitte Mang

Instandsetzung der historischen jüdischen 
Friedhöfe in Österreich

Ziele und Ergebnisse der Gartendenkmalpflege

Mit der Einrichtung des „Fonds zur Instandset-
zung der jüdischen Friedhöfe in Österreich“ beim 
Nationalrat der Republik Österreich im Jahr 2010 
setzte man das langjährige Vorhaben der Fried-
hofsinstandsetzungen konkret in Gange. Der Fonds 
erhält für 20 Jahre aus Bundesmitteln die Summe 
von gesamt 20 Millionen Euro für die Friedhofssa-
nierungen, die im „Washingtoner Abkommen“ von 
2001 als völkerrechtliche Verpflichtung der Repub-
lik festgesetzt sind.1 Aufgabe und Ziel der im täg-
lichen Arbeiten als „Friedhofsfonds“ bezeichneten 
Einrichtung ist die Unterstützung und Sicherstel-
lung der Projektumsetzungen zur Sanierung der 
Friedhöfe. Seitens der Friedhofseigentümer*innen 
sind in demselben Zeitraum 20 Millionen Euro an 
Eigenmitteln beizutragen.

Die Publikation „Jüdische Friedhöfe in Öster-
reich. Wegweiser für BesucherInnen der jüdischen 
Friedhöfe in Österreich / Jewish Cemeteries in 
Austria. Visitors‘ guide to the Jewish Cemeteries 
in Austria“ erfasst 66 jüdische Friedhöfe in Öster-
reich.2 Diese verteilen sich innerhalb der Bundes-
länder auf 30 Anlagen in Niederösterreich und 16 
im Burgenland, je sechs Friedhöfe in Wien und in 

der Steiermark, drei Anlagen in Oberösterreich, 
zwei in Tirol und je eine in Kärnten, Salzburg und 
Vorarlberg.3 Von diesen 66 Friedhöfen sind 46 im 
Eigentum der Israelitischen Kultusgemeinde Wien 
und 20 im Eigentum anderer Einrichtungen – je 
zwei Friedhöfe sind im Eigentum der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Linz sowie jener für Tirol 
und Vorarlberg, einer in jenem der Israelitischen 
Kultusgemeinde Salzburg, 11 sind bei Kommunen 
und je einer im Landeseigentum, bei einer Pfarre, 
einem Verein und in privater Hand. Die Friedhöfe 
sind zum Teil eigene, in sich geschlossene Anlagen 
und zum Teil liegen sie im Verbund mit städtischen 
Friedhöfen. Zwei der Friedhöfe sind aufgelassen. 
61 Friedhöfe stehen unter Denkmalschutz.4 Dort 
wo nach 1945 wieder jüdische Gemeinden entstan-

Abb. 1  Jüdischer 
Friedhof Währing, 
instandgesetzte 
Friedhofspartie am 
Taharahaus

1	 www.hdgoe.at/washingtoner_abkommen
2	 Hg.: Michael R. Seidinger im Auftrag des National-
fonds: Jüdische Friedhöfe in Österreich. Wegweiser für 
BesucherInnen der jüdischen Friedhöfe in Österreich/ 
Jewish Cemeteries in Austria. Visitors‘ guide to the 
Jewish Cemeteries in Austria. Verleger: Nationalfonds 
der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozia-
lismus, Wien, 2021. Der Wegweiser kann über www.
nationalfonds.org bzw. über www.friedhofsfonds.org 
bezogen werden.
3	 In dem Wegweiser nicht erfasst sind jüdische Mas-
sengräber (a.a.o., siehe Einleitung, Seite 10). Zu den 
Massengräbern siehe www.ikg-wien.at/friedhoefe-
massengraeber.at. 
4	 Siehe www.friedhofsfonds.org unter Jüdische 
Friedhöfe.
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den, werden Friedhöfe weiter bzw. wieder genutzt.5 
14 Anlagen sind bereits saniert und den Kommu-
nen zur Pflege und Erhaltung übergeben, sechs 
Friedhöfe werden zurzeit saniert. Die Instandset-
zungen erfolgen durch die jeweils zuständigen Kul-
tusgemeinden bzw. die sonstigen Eigentümer*innen 
mit den o. a. Fördermitteln des Bundes und den 
Eigenleistungen sowie ggfs. mit weiteren öffentli-
chen Mitteln des Bundes, wie z. B. für den Fried-
hof Währing in Wien, und Mitteln der Länder, 
wie z. B. seitens des Landes Niederösterreich mit 
25% der Kosten für alle im Bundesland liegenden 
Anlagen. Ebenso unterstützen Vereine, andere Ini-
tiativen, Privatpersonen und kommunale Einrich-
tungen etc. die Instandsetzungen. Die Planungs-
leistungen werden jeweils an Generalplaner*innen 
vergeben. Nach Abschluss der Sanierungen werden 
die Friedhöfe den jeweiligen Kommunen zur Pflege 
und Erhaltung für vorerst 20 Jahre übergeben.6 Die 
Bestattung auf immerwährende Zeit und die ewige 
Grabesruhe sind für die Instandhaltungen dauer-
hafte Vorgaben. Einige wenige Friedhöfe, wie jene, 
die Teil kommunaler Anlagen sind, sind öffentlich 
zugänglich. Die meisten Friedhöfe können nach 
Vereinbarung besucht werden.7

Dem Beirat des Friedhofsfonds gehört seit 2012 
auf Initiative der damaligen Beiratsvorsitzenden 
und ehemaligen Präsidentin des Bundesdenkmal-
amtes Barbara Neubauer hin die Autorin als Fach-
expertin für historische Gärten und Gartendenk-
malpflege an.8 Mit dieser Entscheidung verankerte 
man in den Anfangsjahren der Tätigkeiten des 
Fonds das Ziel eines dauerhaften fachlichen Inputs 
der Gartendenkmalpflege wie jenes der laufen-
den Zusammenarbeit von Bau- und Gartendenk-
malpflege. Gemeinsam mit den Vertreter*innen 
des Friedhofsfonds, des Bundesdenkmalamtes und 
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien sowie 
den zugezogenen Fachkolleg*innen aus der Land-
schaftsarchitektur, der Architektur und der Bau-
denkmalpflege sowie Vertreter*innen von Kom-
munen und Vereinen konnten grundsätzliche 
Regelungen betreffend die Arbeit der Gartendenk-
malpflege bei den Planungs-, Genehmigungs- und 
Umsetzungsverfahren erarbeitet und implemen-
tiert werden. Bei den laufenden Instandsetzun-
gen und bei etlichen bereits erfolgten Sanierun-
gen wurden damit gartendenkmalpflegerisch sowie 
landschaftsarchitektonisch und gärtnerisch maß-
gebende Ergebnisse erzielt. Auch wurde die inter-
disziplinäre Arbeit zwischen Baudenkmalpflege, 
Architektur, Restaurator*innen – hier insbeson-
dere Steinrestaurator*innen und Steinmetz*innen – 
sowie der Gartendenkmalpflege und Landschafts-
architektur weit über die ursprüngliche Initiative 

hinaus entscheidend gefördert. Die Gartendenk-
malpflege verstand sich von Beginn an als Fach-
disziplin zur Mitarbeit an der gesamtheitlichen 
Instandsetzung der historischen Friedhofsensemb-
les. Ebenso ist sie einer der Motoren, die künftige 
gärtnerische Pflege und Erhaltung der Friedhöfe ab 
Planungsbeginn mit zu berücksichtigen.

Die fachlichen Beiträge der Gartendenkmal-
pflege betreffen vornehmlich die Friedhöfe mit 
relevanten Gehölzbeständen. Weiterhin umfassen 
sie die Begleitung von Wege- und Platzsanierun-
gen sowie von Infrastrukturinstandsetzungen. Auch 
leisten sie Beratungen bei landschaftsarchitektoni-
schen Gestaltungsfragen und gärtnerischen Ent-
scheidungen zu Bepflanzungen. Es erfolgen Inputs 
zur Berücksichtigung der Thematiken Stadtökolo-
gie, Auswirkungen des Klimawandels, Nachhaltig-
keit in der Pflege und Erhaltung, etc. Die Regeln 
der Halacha sind für die Gartendenkmalpflege und 
die Landschaftsarchitektur ebenso einzuhalten wie 
für die Baudenkmalpflege und deren Professionen.

Die zumeist vordringliche Aufgabe der Garten-
denkmalpflege bei den Instandsetzungen und für die 
(künftigen) Instandhaltungen der jüdischen Fried-
höfe ist die Sanierung und Erhaltung der Altbaum-
bestände. In einigen Anlagen ist sie verbunden mit 
der Entwicklung eines wüchsigen (partiellen) Neu-
bestands an Bäumen. Hecken- und Strauchpflan-
zungen waren bei den bisherigen Projekten mit 
Ausnahme der Buchsbaumbestände zumeist von 
geringer(er) Bedeutung. Wege- und Platzgestaltun-
gen sind vornehmlich in den mittleren bis größeren 
Friedhöfen bzw. für die Anlagen mit einer höheren 
Besucher*innenfrequenz als Arbeitsaufgabe erfor-
derlich. Die Fragen der Gestaltung des Grüns auf 
Gräbern bzw. in den Flächen um die Gräber sowie 
jene der Kletterpflanzen stellen sich zunehmend bei 
der Erhaltung der Anlagen. Ebenso wie die Instand-
setzung der Friedhöfe eine fachübergreifende Auf-
gabe der Bau- und Gartendenkmalpflege ist, sind 
die Instandhaltungen eine gemeinsame Aufgabe des 
Bau- und Gartenunterhaltes. Nur mit einer dauer-
haften und stringenten wechselweisen Abstimmung 
kann die mittels der Instandsetzungen erreichte 
Qualität der Anlagen langfristig erhalten werden.

5	 a.a.o.
6	 Ziel ist die Verlängerung dieser Pflegevereinbarun-
gen. Dafür sind die entsprechenden gesetzlichen und 
vertraglichen Grundlagen noch zu schaffen.
7	 Der a.a.o. zitierte Wegweiser informiert zu jedem 
Friedhof bezüglich der Besuchsmöglichkeiten.
8	 Barbara Neubauer hat von 2008 bis 2018 das Bun-
desdenkmalamt als Präsidentin geleitet und war von 
2011 bis 2014 Vorsitzende des Beirats des „Fonds zur 
Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich“.
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Bisherige Projekte mit umfassenderen garten-
denkmalpflegerischen Aufgabenstellungen sind 
der jüdische Friedhof Währing in Wien (Belegun-
gen ab 1784 bis 18799), der Wiener Zentralfried-
hof mit den beiden jüdischen Friedhöfen Tor  I 
(1877 bis 1916) und Tor IV (ab 1916), in Nieder-
österreich die Friedhöfe Baden und Klosterneu-
burg (beide ab 1873), Krems (ab 1860), Stockerau 
(ab 1874) Waidhofen/Thaya (angelegt Ende des 
19. Jahrhunderts) und St. Pölten (neuer Friedhof, 
eröffnet 1906), Kobersdorf im Burgenland (ange-
legt Mitte des 16. Jahrhunderts), Graz in der Stei-
ermark (ab 1864), Linz in Oberösterreich (ange-
legt 1863) und Hohenems in Vorarlberg (ab 1617). 
Diese Friedhöfe datieren in ihrer Entstehung aus 
einer Zeitspanne von knapp 400 Jahren, die Mehr-
zahl stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, zwei Anlagen entstanden Anfang des 
20. Jahrhunderts. Der Denkmalschutz der meis-
ten Anlagen wurde in den 2000er-Jahren bestä-
tigt;10 jener des Zentralfriedhofs Tor I erhielt die 
Bestätigung im Jahr 1975.11 Hohenems wurde 
1967 unter Denkmalschutz gestellt.12 Die „Denk-
malanlage Wien XI, Zentralfriedhof“ steht zudem 
auf der seit 2009 vom Bundesdenkmalamt geführ-
ten Kulturgüterschutzliste.13 Die Projekte betref-
fen bekannte Anlagen wie den Währinger Friedhof 
und den Zentralfriedhof Tor I in Wien, einen der 
ältesten jüdischen Friedhöfe in Österreich, jenen 
in Hohenems in Vorarlberg, und etliche weniger 

bzw. kaum bekannte Anlagen. Mit dabei sind die 
beiden größten Anlagen in Österreich, Tor I und 
Tor IV des Zentralfriedhofs sowie Anlagen mittle-
rer Größe wie jene in Baden, Klosterneuburg, Graz, 
Linz und Währing in Wien sowie etliche kleinere 
Anlagen in den Bundesländern. Auf den Fried-
höfen Zentralfriedhof Tor IV, Baden, St. Pölten, 
Graz und Hohenems finden bis heute Bestattun-
gen statt, die Friedhöfe Währing, Zentralfriedhof 
Tor I, Klosterneuburg, Krems, Stockerau, Waid-
hofen/Thaya, Kobersdorf und Linz sind histori-
sche Anlagen und werden nicht mehr belegt. Die 
nordöstliche Partie von Tor IV am Zentralfriedhof 
soll für künftige Belegungen gestaltet werden. Tor 
I und Tor  IV des Zentralfriedhofs sind öffentlich 
zugänglich, die anderen Anlagen sind aus Sicher-
heitsgründen geschlossen und werden Interessier-
ten über die jeweiligen Verwaltungen geöffnet. Der 
Zentralfriedhof ist in Wander- und Laufrouten der 
Stadt Wien eingebunden. Diese Nutzungen betref-
fen in Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse, die 
Öffnungszeiten, die örtliche Lage und den Anla-
gencharakter vornehmlich Tor I.14

Die Friedhöfe sind im Regelfall von Mauern 
umschlossen. Raum bildend und Gestalt gebend 
sind die zumeist orthogonalen Strukturen der Grä-
berfelder und Wegeanlagen sowie die Alleen und 
Baumreihen wie in Einzelfällen auch Solitärbäume. 
Eine Ausnahme zu den orthogonalen Gestaltungs-
prinzipen ist der Kobersdorfer Friedhof. Er zeigt, 
auf einem Hügel liegend, eine landschaftliche 
Anlage. Die Gestaltung der in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts angelegten jüdischen Fried-
höfe ist jener der allgemeinen, damals vornehm-
lich katholischen Friedhöfe dieser Zeit sehr ähnlich 
bzw. direkt vergleichbar. Für das farbliche Erschei-
nungsbild der jüdischen Friedhöfe ist im Wesentli-
chen die Vielfalt des Grüns bzw. auch des Brauns 
der pflanzlichen Elemente sowie der Grautöne der 
Gräber und baulichen Strukturen prägend.

Die Aufgabenstellungen für die Gartendenk-
malpflege ergeben sich aus der historischen und 
heutigen Gestaltung der Anlagen, aus ihrer Ent-
wicklung insbesondere seit der Zeit des National-
sozialismus, aus ihrem Zustand vor Planungsbeginn 
zu den Instandsetzungen, den Zustandsbewertun-
gen, dem Potential des Bestands, partiell aus ihren 
heutigen Funktionen und Nutzungen sowie aus den 
Anforderungen an die künftige Pflege und Erhal-
tung. Zu beachten ist jedenfalls auch hier wie gene-
rell in historischen Gärten und Parks die Denk-
mal konstituierende Bedeutung der Gehölze mit 
ihren jeweiligen Pflanzstrukturen, dem Bestand 
selbst und dem Alterswert der Bäume. Betreffend 
den Denkmalschutz unterliegen die gartendenk-

9	 Bzw. bis Ende des 19. Jahrhunderts: Schließung 
des Friedhofs 1879, vereinzelte weitere Bestattungen 
bis 1898, siehe dazu www.jued-friedhof18.at.
10	 Krems und Zentralfriedhof Tor IV: 2006; St. Pölten, 
Baden und Kobersdorf: 2007; Währing, Klosterneu-
burg, Stockerau und Waidhofen/Thaya: 2008; Graz und 
Linz: 2009. Siehe die jeweiligen Verordnungen bzw. 
Nachtragsverordnungen des Bundesdenkmalamtes 
unter https://bda.gv.at.
11	 Per Bescheid Zl. 5174/75 vom 16.7.1974: Wien 11., 
Zentralfriedhof Hochspannungsfreileitungen; Quelle: 
Bundesdenkmalamt.
12	 Per Bescheid Zl. 8255/67 vom 11.12.1967: Hohe-
nems, Vorarlberg, Schwefelberg, jüdischer Fried-
hof, Stellung unter Denkmalschutz; Quelle: Jüdisches 
Museum Hohenems, Akten des Vereins zur Erhaltung 
des Jüdischen Friedhofs in Hohenems, Signatur: A 
1494.
13	 Kulturgüterschutzverordnung, BGBl II 51/2009; 
Kulturgüterschutzliste laut https://bda.gv.at
14	 Tor I steht im Eigentum der Friedhöfe Wien GmbH, 
Tor IV in jenem der Israelitischen Kultusgemeinde 
Wien; Tor I schließt über eine Allee direkt an die Fried-
hofsflächen der Tore II und III an, Tor IV ist räumlich 
abgeschlossen; auf Tor I liegen zahlreiche Gräber von 
öffentlichem Interesse. 
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malpflegerischen Projekte über die allfällig erfor-
derlichen kommunalen Behördenabstimmungen 
und behördlichen Genehmigungen hinaus jeden-
falls den Bescheid mäßigen Genehmigungser-
fordernissen des Bundesdenkmalamtes. Um die 
Verkehrssicherheit und die möglichst sichere Nutz-
barkeit der Anlagen in Hinblick auf den Gehölzbe-
stand (wieder) herzustellen und die Hintanhaltung 
von Schäden an Personen sowie an Grabsteinen 
und Architekturen zu gewährleisten, mussten den 
Friedhofsinstandsetzungen zum Teil Sanierungs-
maßnahmen am Altbaumbestand zeitlich vorgezo-
gen werden.

Seit 2012 konnten nunmehr folgende Ergeb-
nisse erzielt werden:
•	 Erarbeitung von aktualisierten bzw. neuen Pla-

nungsinstrumenten der Gartendenkmalpflege 
für die Wiener Anlagen Friedhof Währing 
und Zentralfriedhof, Tor I & Tor IV; diese sind 
zugleich Muster- und Leitprojekte für künftige 
Instandsetzungen weiterer Friedhöfe.

•	 Verpflichtender Beitrag der Gartendenkmal-
pflege und der Landschaftsarchitektur im Rah-
men der Generalplaner*innenleistungen.

•	 Festlegung von Leitlinien im Umgang mit 
Struktur bildenden Gehölzpflanzungen (Alleen, 
Baumreihen, Baumgruppen, Solitärbäume) 
sowie im Umgang mit ehemaligen Hecken- und 
Strauchpflanzungen, mit Grabbepflanzungen 
und mit Kletterpflanzen sowie mit Grünflächen, 
Wegen und Plätzen.

Zu der Erarbeitung von aktualisierten bzw. neuen Pla-
nungsinstrumenten der Gartendenkmalpflege und 
zum Beitrag der Gartendenkmalpflege/Landschafts-
architektur zu Generalplaner*innenleistungen: 

Friedhof Währing, Aktualisierung 
des Parkpflegewerks15

In Hinblick auf wesentliche Veränderungen am 
Friedhof Währing in den 2010er Jahren entstand 
die Notwendigkeit der Aktualisierung des 2009 
erstellten Parkpflegewerkes. Die Entwicklungen 
betrafen insbesondere die deutliche Verschlechte-
rung des Gehölzzustands durch andauernde Pfle-
gerückstände und die Auswirkungen des Klima-
wandels. Dies führte einerseits zu einem stärkeren 
Vitalitätsverlust der Gehölze und andererseits zu 
zunehmenden Gefährdungen für Besucher*innen 
und am Friedhof arbeitende Personen sowie für die 
Grabsteine, das Taharahaus und die Mauern. Auch 
hatte der bedingt durch die geringere Beschattung 
in Folge früherer Baumfällungen verstärkte Unter-
wuchs samt zunehmender Verwilderung zu wei-

teren Schäden an Grabsteinen geführt. Weiters 
lagen Aktualisierungen der Konzepte zur denkmal-
pflegerischen Sanierung der Grabsteine und neue 
Anforderungen für die Öffnung des Friedhofs für 
Besucher*innen vor.15a Das vom Wiener Land-
schaftsarchitekten Gerhard Rennhofer aktualisierte 
Parkpflegwerk legt seine Schwerpunkte auf die 
räumliche Erlebbarmachung des Friedhofs in sei-
ner Gesamtheit, auf die Revitalisierung der Alleen, 
die Planung der Ersatzpflanzungen für gefällte bzw. 
ggfs. künftig zu fällende Bäume unter besonderem 
Augenmerk auf relevante Solitärbäume, auf die 
Gestaltung des Umfelds des Taharahauses sowie 
auf die Wegeführungen und die Wegegestaltun-
gen für den Besucher*innenbetrieb samt Klärung 
der Niveaulagen. Für die Sanierung der Gehölzbe-
stände werden unter Berücksichtigung der Baum
arten der Bestandsbäume für die Ersatzpflanzun-
gen möglichst trockenheitsresistente Baumarten 
vorgeschlagen. Von der Verwendung flachwur-

Abb. 2  Jüdischer 
Friedhof Währing, 
Friedhofspartie vor 
der Instandsetzung

15	 Jüdischer Friedhof Währing. Aktualisierung des 
Parkpflegewerks: Gerhard Rennhofer, Landschafts-
architektur, im Auftrag der Israelitischen Kultusge-
meinde Wien, gefördert durch das Bundesdenk-
malamt, Landeskonservatorat für Wien, Wien, 2021 
(unveröffentlichtes Manuskript). Verfasser*innen des 
Parkpflegewerks 2009 waren im Auftrag der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Wien Stefan Schmidt und 
Tina Walzer unter Mitarbeit von Gerhard Rennhofer, 
gefördert durch das Bundesdenkmalamt, Wien, 2009 
(unveröffentlichtes Manuskript).
15a	 Generalplaner: Architekt Dipl.-Ing. Wolfgang 
Zehetner, Atelier Zehetner, Wien
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zelnder Gehölze wird abgesehen. Die unmittelbare 
Umsetzbarkeit der Konzeptionen sowie die künf-
tige gärtnerische Pflege und Erhaltung wurden in 
der Aktualisierung stärker berücksichtigt. Im Zuge 
der Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten 
hat man 2022 für die Gestaltung bereits sanierter 
Grabstellen mit Immergrün entschieden. Ziel ist 
die Ausbreitung des Immergrüns von den mit Grab-
gittern gestalteten Gräbern bodendeckend auf die 
Flächen zwischen den Grabstellen. Erreicht wer-
den soll eine schlichte, flächige und gut pflegbare 
Grüngestaltung. Von der Gestaltung mit Rasenflä-
chen wird in Hinblick auf den Pflegeaufwand und 
die Gefährdung der sanierten Grabsteine aus Sand-
stein durch Rasentrimmer etc. Abstand genommen. 
Die Probefläche um das Taharahaus zur Gestaltung 
mit Rasen bleibt erhalten. (Abb. 1, 2, 3)

Zentralfriedhof: Bepflanzungs- 
pläne, Ersatzpflanzungen16

Auf den beiden jüdischen Friedhöfen am Wie-
ner Zentralfriedhof, Tor I und Tor IV, führte die 
sehr hohe Zahl an Bäumen in sehr schlechtem und 
schlechtem Zustand, die nach Fällung zu erset-
zen waren, zu zwei Gartendenkmalpflegeprojekten. 

2018/2019 mussten auf Basis der damals erstell-
ten Baumgutachten gut 1.600 der insgesamt rund 
5.600 Bäume, das waren rd. 29 Prozent des Baum-
bestands, gefällt werden. Für die Ersatzpflanzungen 
waren die gartendenkmalpflegerischen Konzepti-
onen zu erstellen. Landschaftsarchitekt Gerhard 
Rennhofer hatte vorbereitend 2016 mit seinem 
Kollegen Stefan Schmidt und der Historikerin 
Tina Walzer die Grundprinzipien der Gehölzer-
neuerung auf Basis der historischen Gehölzsituati-
onen auf den beiden Friedhofsteilen erarbeitet und 
in Folge 2020 die Planungen für die Ersatzpflan-
zungen getätigt. Die Konzeptionen und Planun-
gen greifen die historischen Gestaltungsstrukturen 
der beiden Friedhöfe auf, die den anderen Arealen 
des Zentralfriedhofs entsprechen. Für den Zentral-

friedhof mit seinen nach den vier Toren benannten 
Friedhofsarealen liegt eine Gesamtplanung aus der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor. Die Pla-
nungen von 2020 betonen die historischen Gestal-
tungsstrukturen mittels Alleen und Baumreihen, 
Wegen und Plätzen. Auf dem Areal von Tor  I 
gestalten die Entwürfe den Ort der beiden verlo-
renen Gebäude – Zeremonienhalle und Tahara
haus – als hainartige Platzgestaltungen neu. Der 
Soldatenfriedhof und zwei kleine Plätze erfahren 
gestalterische Aufwertungen durch Neupflanzun-
gen. Auch stellen die Konzepte die Verbindungen 
zu den anliegenden Friedhofsbereichen von Tor II 
über die Alleen und Wegekreuzungen (wieder) her. 
Der Entwurf für das Areal von Tor IV befasst sich 
vornehmlich mit der Gestaltung der künftig zu 
belegenden Gräberflächen. Für beide Friedhofs-
teile werden unter Berücksichtigung des Altbaum-
bestands bei der Baumartenwahl die Anforderun-
gen des Klimawandels und die stadtökologischen 
Bedingungen bedacht. Herausfordernd war die 
Unterbringung der nachzupflanzenden Bäume 
in Alleen und Baumreihen sowie an Plätzen und 
Mauerbereichen, da die Nachpflanzungen der auf 

Abb. 3  Jüdischer 
Friedhof Währing, 
Entwürfe zur Wege-
gestaltung, Land-
schaftsarchitekt Ger-
hard Rennhofer

16	 Die jüdischen Friedhöfe am Zentralfriedhof. Aus-
wechslungsplan (Bepflanzungsplan/Ersatzpflanzun-
gen): Gerhard Rennhofer, im Auftrag der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien mit Fördermitteln des Natio-
nalfonds/Friedhofsfonds, Wien, 2020 (unveröffentlich-
tes Manuskript) und Zentralfriedhof Wien – Jüdische 
Abteilungen Tor 1 und Tor 4. Gartenhistorische Ent-
wicklung – Gehölzsituation: Gerhard Rennhofer, Ste-
fan Schmidt, Tina Walzer, im Auftrag der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien mit Fördermitteln des Bundes-
denkmalamtes/ Landeskonservatorat für Wien, Wien 
2016 (unveröffentlichtes Manuskript).
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bzw. an Gräbern gefällten Bäume an diesen Stand-
orten jedenfalls zu vermeiden waren. Die zahlen-
mäßigen Nachpflanzungserfordernisse laut Wie-
ner Baumschutzgesetz von 1:1 waren einzuhalten. 
Wesentliche laufende gärtnerische Arbeiten umfas-
sen die kontinuierlich erforderlichen Baumpflege-
maßnahmen sowie die stete Rodung frei aufkom-
mender Gehölze. (Abb. 4, 5)

Die dargestellten aktualisierten bzw. neu erstell-
ten gartendenkmalpflegerischen Planungsinstru-
mente für die Friedhöfe Währing sowie Zentral-
friedhof Tor I und Tor IV waren Meilensteine für 
die Instandsetzungsvorhaben. Dies insbesondere, als 
mit ihnen erstmals vorausschauende und koordinie-
rende Planungen vorliegen. Für künftige Friedhofs-
sanierungen mittlerer und größerer Anlagen sind 
sie Muster- und Leitprojekte. In Hinblick auf die 
Größe und den umfassenden baudenkmalpflegeri-
schen und restauratorischen Instandsetzungsbedarf 
der drei Friedhöfe sind allfällig erforderliche Aktu-
alisierungen der gartendenkmalpflegerischen Kon-
zeptionen bzw. von Teilen der Konzepte in Evidenz 
zu halten (Friedhof Währing: 21.497 m²/ über 8.000 
erhaltene Grabstellen/ bis zu 30.000 Belegungen; 
Zentralfriedhof, Tor I: rd. 260.000 m²/ rd. 52.200 
Grabstellen/ rd. 100.000 Belegungen; Zentralfried-
hof, Tor IV: 241.626 m²/ über 60.000 Grabstellen 
bzw. Belegungen17). Die Arbeiten sind die Grundla-
gen für die bereits im Gange befindlichen Instand-
setzungsarbeiten am Friedhof Währing und für die 
in den kommenden Jahren in Angriff zu nehmen-
den Arbeiten auf den Friedhöfen Tor I und Tor 
IV des Zentralfriedhofs sowie verpflichtende Vor-
gabe für die bereits im Gange befindlichen Ersatz-
pflanzungsmaßnahmen auf den drei Friedhöfen. 
Die besonderen fachlichen Anforderungen für die 

umfassenden Ersatzpflanzungen wurden gemeinsam 
mit den Behördenvertreter*innen der Stadt Wien 
gelöst. Für die beauftragten bzw. zu beauftragenden 
Generalplaner*innen sind sie verbindliche fachliche 
Vorgaben. Konsulent*innen aus dem Fachbereich 
der Landschaftsarchitektur mit Berufserfahrungen 
in der Gartendenkmalpflege sind jedenfalls für die 
(weiteren) Planungen, die behördlichen Genehmi-
gungsverfahren und die Umsetzungen beizuziehen. 
Auch dies ist maßgeblich neu für die aktuellen und 
künftigen Friedhofsinstandsetzungen.

Leitlinien

Leitlinien im Umgang mit Struktur bildenden 
Gehölzpflanzungen (Alleen, Baumreihen, Baum-
gruppen, Solitärbäume) sowie im Umgang mit ehe-
maligen Hecken- und Strauchpflanzungen, mit 
Grabbepflanzungen und mit Kletterpflanzen sowie 
mit Grünflächen, Wegen und Plätzen

Abb. 4 (oben)  Zen-
tralfriedhof Tor I, 
hainartige Platzge-
staltung am Ort der 
beiden verlorenen 
Gebäude, Zeremoni-
enhalle und  
Taharahaus

Abb. 5 (rechts)  Zen-
tralfriedhof Tor I, 
Neugestaltung von 
zwei Plätzen in der 
Gruppe 49

17	 Zahlen lt. dem a.a.o. zitierten Wegweiser, siehe Sei-
ten 110ff. sowie lt. www.ikg-wien.at/rabbinat/fried-
hoefe und www.friedhofsfonds.org. Die Zahlen und 
die Bezeichnungen in den drei Quellen differieren z. T. 
Die Differenzen konnten im Rahmen der Erstellung 
des Artikels nicht im Detail geklärt werden. Die Daten 
sind hier dennoch angeführt um die Größe der Anla-
gen zu veranschaulichen.
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Vorbemerkung: Der auf den meisten Friedhöfen 
mit Gehölzbeständen schlechte und sehr schlechte 
Zustand einer hohen Anzahl an Bäumen liegt vor-
nehmlich an den jahrzehntelang vernachlässigten 
Baumpflege- und Baumschnittmaßnahmen. Ver-
stärkt wurde dies in den letzten Jahren durch die 
Auswirkungen des Klimawandels mit den stetig 
zunehmenden Belastungen wie zu warme und zu 
trockene Witterungen in allen Jahreszeiten, über-
aus heiße Sommer, Sturmereignisse, diese zum 
Teil auch in der Vegetationsperiode, Schädlingsbe-
fall, etc. ebenso wie zum Teil per se durch ungüns-
tige Standortbedingungen. Die Herstellung und 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sicher-
heit sowie die Schutzverpflichtungen für Menschen 
und für das Denkmal in seiner Gesamtheit und in 
seinen Einzelteilen betreffen alle Friedhöfe mit 
Gehölzbeständen.

Für die Alleen und Baumreihen gilt es unter 
Berücksichtigung der historischen Bestände, der 
Gestaltungsstrukturen und der Artenauswahl sowie 
heutiger Anforderungen wie ökologischer und 
pflegetechnischer Nachhaltigkeit vitale Bestände 
zu entwickeln. Soweit möglich muss dies aus den 
erhaltungswürdigen Altbäumen heraus unter spe-
zieller Berücksichtigung von deren Alterswert mit 
Ergänzungen durch Neupflanzungen erfolgen. Für 
die Neupflanzungen ist die entsprechende Arten-
auswahl, der fachlich adäquate Aufwuchs und die 
künftige Pflege sicherzustellen.

An und zum Teil auf Gräbern individuell 
gepflanzte bzw. aufgegangene Einzelbäume, von 
denen sich einzelne zu prägnanten Solitärbäumen 
entwickelt haben, sind je nach Situation zu betrach-
ten und in Hinblick auf zu setzende Maßnahmen 
(Erhalt bzw. Fällung, diese mit oder ohne Nachpflan-
zung) einzeln und jeweils in Zusammenhang mit den 
Gräbern, deren Instandsetzungen und und künftigen 
Instandhaltungen sowie dem Umfeld zu beurteilen.

Für den Umgang mit den Gehölzbeständen 
durchgehend mit zu beachten ist in Hinblick auf 
die künftige Pflege und Erhaltung der Friedhofs-
flächen die Frage der Schattenwirkung der Baum-
kronen. Diese hat neben der jeweiligen Witterung 
in den Vegetationsperioden (trockene oder feuchte 
Jahre) Einfluss auf das Aufkommen bzw. die Hint-
anhaltung des Unterwuchses und dessen Wachs-
tumsintensität und damit auch auf die Häufigkeit 
und Intensität der Pflegenotwendigkeiten.

Die in vielen Anlagen ehemals Gestalt geben-
den Buchsbäume an und auf Gräbern sind bedingt 
durch die Schädlingsausbreitung der letzten Jahre 
im Wesentlichen abgestorben. Ziel muss es hier 
sein, einzelne noch gesunde Pflanzen zu erhalten, 
die abgestorbenen Bestände jedoch ersatzlos zu 

entnehmen. Die Neuentwicklung der Buchsbaum-
bestände wird trotz ihrer gestalterischen Bedeutung 
alleine aufgrund der gärtnerischen Pflegekapazitä-
ten zurzeit nicht sinnvoll möglich sein. Die (ehe-
maligen) Bestände sind jedenfalls gartenhistorisch 
zu dokumentieren.

Ehemals Raum bildende und Gestalt gebende 
geschnittene Hecken und/oder in Einzelfällen 
Strauchpflanzungen sind zumeist nicht mehr bzw. 
nur noch rudimentär vorhanden und gartendenk-
malpflegerisch weitgehend als Verlust zur Kennt-
nis zu nehmen. Auch Schnitthecken sind alleine in 
Hinblick auf die Pflegemöglichkeiten momentan 
zumeist nicht wieder herstellbar. Hier ist die gar-
tenhistorische Dokumentation ebenso erforderlich.

Kletterpflanzen, zumeist Efeu, wurde und wird 
im Zuge der Restaurierung der Grabsteine, Mauern 
und Gebäude sowie der Baumpflegemaßnahmen 
entfernt. Bei den Instandhaltungen ist auf deren/ 
dessen laufende Entfernung von Grabsteinen, 
Mauern, Gebäuden und Bäumen zu achten so sich 
ein neuerlicher Bewuchs zu entwickeln beginnt. 
Gestaltungen mit Efeu als flächigem Bodendecker 
können bei Gewährleistung der entsprechenden 
Pflegemaßnahmen geeignet sein.

Die Wiederherstellung der bis 1938 zumeist 
gärtnerisch hochwertigen Friedhofsgestaltungen 
mit Hecken, Sträuchern und Stauden ist generell 
nicht Ziel der Instandsetzungen. Auch wären diese 
Gestaltungen wie angeführt pflegetechnisch nicht 
zu erhalten.

Für die künftige Erhaltung der Friedhöfe muss 
die Gartendenkmalpflege zur gartenhistorischen 
Sicht auf die Artenauswahl der neu zu pflanzen-
den Gehölze auch den Klimawandel berücksichti-
gen und ihr Augenmerk ebenso auf die Erforder-
nisse der nachhaltigen Pflegemöglichkeiten richten.

Für die Gehölzbestände ist die Implementie-
rung eines Baumkatasters samt den zumindest 
jährlichen Kontrollen verpflichtend.

Wege und Plätze sind möglichst mit wasser-
gebundenen Decken auszuführen oder auch als 
Rasenwege zu gestalten. Für Wege die befahrbar 
sein müssen bzw. einer umfassenden Wintersiche-
rung bedürfen, sind gestalterisch entsprechende 
Lösungen zu suchen. Die über Jahrzehnte entstan-
denen zum Teil stärkeren Humusschichten sind je 
nach Friedhofssituation zu behandeln.

Zu einzelnen Projekten

Die Besonderheit des Friedhofs in Baden bei Wien 
sind seine Lage am Hang und die wesentliche Glie-
derung mittels der Allee sowie der sonstige Alt-
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Abb. 6 + 7  Friedhof 
Waidhofen/Thaya, 
Blick in den Friedhof

Abb. 8  Friedhof 
Waidhofen/Thaya, 
Baumreihe an der 
Mauer zum Nachbar-
grundstück

Abb. 9  Friedhof 
Waidhofen/Thaya, 
Blick zum Friedhofs- 
eingang

baumbestand. Der in den letzten Jahren etablierte 
Blumenschmuck einzelner neuer Gräber akzentu-
iert den Friedhof farblich. Diese Gräbergestaltun-
gen sind auch auf den Friedhöfen von Tor IV des 
Zentralfriedhofs, in Graz und in Hohenems zu 
sehen. Wesentlich in Baden ist die Revitalisierung 
der Allee sowie des beidseitig in den Gräberfeldern 
befindlichen Gehölzbestands. In Waidhofen/ Thaya 

wurde die Baumreihe zwischen Friedhof und dem 
anliegenden Gewerbebetrieb umfassend saniert. 
Die Instandsetzung der Friedhofsmauern verband 
man mit der zeitgemäßen Neugestaltung des Ein-
gangsbereichs.18 (Abb. 6, 7, 8, 9) In Krems stellen 

18	 Generalplaner: Architekt Dipl.-Ing. Christoph 
Kucera, Atelier THU.GUT, Wien
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sich die Sicherung und Pflege des Raum prägen-
den Solitärbaumes sowie die Kronenpflege der Al-
leebäume als vordringliche Aufgaben dar. In Klos-
terneuburg ist das Ziel die Erhaltung des lichten 
Waldcharakters des auf einem Hügel über der Stadt 
liegenden Friedhofs und die Vermeidung seines 
Zuwachsens mit vom Nachbargrundstück kom-
menden Götterbäumen. (Abb. 10) Der Friedhof in 

Kobersdorf soll seinen landschaftlichen Charakter 
durch die entsprechenden Gehölzpflegemaßnah-
men beibehalten. In Linz bereichern die stattlichen 
Neupflanzungen den sanierten Friedhof. Die Wege 
mit wassergebunden Decken und die Rasenflächen 
geben dem Friedhof seinen städtischen Charak-
ter.19 (Abb. 11, 12, 13) Der neue St. Pöltner jüdische 
Friedhof ist jener Friedhof mit der bis dato höchs-

Abb. 10 (links)  Fried-
hof Klosterneuburg, 
Blick auf die Fried-
hofspartie mit den 
neu aufkommenden 
Götterbäumen

Abb. 11 (rechts)   
Friedhof Linz, eine 
der stattlichen Neu-
pflanzungen

Abb. 12 (links)  Fried-
hof Linz, Blick in den 
Friedhof

Abb. 13 (rechts)   
Friedhof Linz, Blick 
auf das Taharahaus



128

Die Gartenkunst 2023/1

ten Zahl an Bäumen mit Fällbedarf. Von 151 Bäu-
men sind 68 zu fällen. Dies ergibt eine Fällquote 
von 45 Prozent. Mit den Nachpflanzungen werden 
die beiden Raum bildenden Alleen und die an den 
Schmalseiten des Friedhofs abschließenden Baum-
reihen aus der Zeit um 1905 und den 1920er wie-
der aufgebaut. (Abb. 14, 15, 16)

Als gartendenkmalpflegerisch und gestalte-
risch besonders gelungenes und erstes umgesetz-
tes Beispiel ist der jüdische Friedhof Hohenems 
in Vorarlberg zu nennen.20 Mit seiner prägnanten 
Hanglage, der Hervorhebung der Raum bilden-
den, mittig situierten Doppelreihe aus Thujen, der 
seitlichen, von Eiben gebildeten Baumreihe, der 
Herausarbeitung der Wege in Natursteinpflaste-
rung, dem Belassen von Baumstümpfen gerodeter 
Bäume mit ihrem Efeubewuchs und dem beson-
ders guten gärtnerischen Pflegezustand ist dieser 

Friedhof ebenfalls ein Musterbeispiel gartendenk-
malpflegerischer Sanierung, die hier mit den res-
tauratorischen und baulichen Sanierungen Hand in 
Hand gegangen ist. Zu erwähnen sind die Unter-
suchungen aus dem Jahr 2014, die über Bodenmes-
sungen ehemalige Gestaltungen wie Wege, Treppen 
und eine Mauer sowie Grabstellen oder Grab-
steine unter Niveau lokalisiert haben und Grund-
lage archäologischer Grabungen sind, um vermu-
tete Gräber zu finden.21 (Abb. 17, 18, 19, 20, 21)

Abb. 14  Friedhof St. 
Pölten, „Plan über 
die Gräbereinteilung 
auf dem israelitischen 
Friedhofe in St. Poel-
ten“ von 1905

Abb. 15 (links)  Fried-
hof St. Pölten, Grab-
stein für Rosa Tichler 
von 1906. Sie „wurde 
als Allererste hier im 
neuen Friedhofe zu 
Grabe bestattet“.

Abb. 16 (rechts)   
Friedhof St. Pölten, 
Fällarbeiten am 
Friedhof, im Hinter-
grund das Tahara-
haus

19	 Generalplaner: Architekt Dipl.-Ing. Helmut Neu-
mayer, Büro Architekt Neumayer ZT GmbH
20	 Projektplanung und Baubegleitung seit 2012: 
Architekt*innen Ada und Reinhard Rinderer, Dornbirn.
21	 Verein zur Erhaltung des Jüdischen Friedhofs in 
Hohenems (Hg.): Jüdischer Friedhof Hohenems. Doku-
mentation Instandsetzungs- und Restaurierungsarbei-
ten Projekte 2013 bis 2017, Hohenems 2018.
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Abb. 17 (links)  Jüdi-
scher Friedhof Hohen 
ems, die Raum 
bildende, achsial 
situierte Thujendop-
pelreihe

Abb. 18 (Mitte)  Der 
Jüdische Friedhof 
Hohenems

Abb. 19 (rechts)   
Jüdischer Friedhof 
Hohenems, Blumen-
schmuck auf einem 
Grab
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1, 2, 6–13, 15, 17–21  Brigitte Mang
3–5  Gerhard Rennhofer
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Abb. 20 (links)   
Jüdischer Friedhof 
Hohenems, sanierter 
Natursteinweg

Abb. 21 (rechts)   
Jüdischer Friedhof 
Hohenems, vor 
Ort belassener, mit 
Efeu überwachsener 
Baumstumpf


